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Hartmut Krauss

Zwangsverheiratung zwischen empirischer 
Realit�t und ideologischer Verdunkelung

Darstellung und kritische Kommentierung der Studie „Zwangsverheiratung in Deutschland -
Anzahl und Analyse von Beratungsf�llen“ (Kurzfassung)
Im Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde 2009 bis 2010 von der Jo-
hann Daniel Lawaetz-Stiftung eine empirische Untersuchung durchgef�hrt, um erstmals die bundesweite Verbrei-
tung von Zwangsverheiratung zu erfassen. Schriftlich befragt wurden demgem�� Beratungs- und Schutzeinrich-
tungen nach ihnen bekannt gewordenen und dokumentierten F�llen von Zwangsverheiratung. Gleichzeitig fanden 
zus�tzliche Erhebungen in relevanten Bereichen wie Schulen, Integrationszentren, Organisationen von Migranten 
etc. statt.

Von den angefragten 1.445 Beratungs- und Schutzeinrichtungen antworteten 830. Von diesen waren 366 mit 
Zwangsverheiratungen1 konfrontiert worden. „Von den 830 Einrichtungen, die sich an der Befragung beteiligt ha-
ben, nannten 358 Einrichtungen Beratungsf�lle, die sich f�r das Jahr 2008 auf insgesamt 3.443 beratene Personen 
beliefen, darunter 252 (7 %) M�nner.“ (S. 22). Die Zahl von 3.443 Beratungsf�llen stellt eine Bruttogr��e dar, da 
von Zwangsverheiratung Betroffene zum Teil mehrere Beratungsstellen aufsuchen. Diese Zahl der Mehrfachz�h-
lungen lag sch�tzungsweise zwischen 14 und 43 %. Andererseits ist aber von einer hohen Dunkelziffer von 
Zwangsverheiratung auszugehen, da nur ein - wahrscheinlich kleinerer - Teil von Betroffenen Beratungsstellen 
aufsucht.

An der Schulbefragung beteiligten sich 254 von 726 angeschriebenen Schulen, was einem R�cklauf von 35 % ent-
spricht. Bei etwa einem Drittel der antwortenden Schulen war Zwangsverheiratung ein Thema.

Fast alle von Zwangsverheiratung Bedrohten oder Betroffenen, die im genannten Zeitraum eine Beratungs- und 
Schutzeinrichtung aufsuchten, hatten einen Migrationshintergrund. Die meisten sind in Deutschland geboren (32 
%), gefolgt von der T�rkei (23 %), Serbien/Kosovo/Montenegro (8 %) und dem Irak (6 %). 44 % haben einen t�r-
kischen Migrationshintergrund. Hervorzuheben ist, dass weder der formale Indikator „Deutsche Staatsangeh�rig-
keit“ noch die L�nge der Aufenthaltsdauer in Deutschland vor Zwangsverheiratung sch�tzt bzw. diese Bedrohung 
abschw�cht. 29 % der Beratungssuchenden waren bereits zwangsverheiratet worden, 71 % der Betroffenen sahen 
sich mit einer angedrohten Zwangsverheiratung konfrontiert. „Je �lter die Personen, desto h�ufiger waren sie be-
reits gegen ihren Willen verheiratet.“ Von Zwangsverheiratung bedroht waren bereits 30 % zumeist weibliche Be-
troffene im Alter von unter 13 bis 17 Jahren. Auf die Altersgruppe der 18- bis 21-J�hrigen entfielen ca. 40 %. 
„Die j�ngste Beratene war 9 Jahre, die �lteste 55 Jahre alt“ (S. 26).

67 % der von Zwangsverheiratung Betroffenen waren bereits in ihrer Erziehung famili�rer Gewalt ausgesetzt. 
Hinsichtlich der Durchsetzung von Zwangsverheiratung waren �ber 70 % von Beschimpfungen, Erniedrigungen, 
Drohungen und Erpressungen betroffen. �ber die H�lfte war k�rperlichen Angriffen ausgesetzt; 27 % wurden gar 
mit Waffen bzw. mit Mord bedroht. 11 % gaben an, mit sexueller Gewalt und Bel�stigung konfrontiert worden zu 
sein. Hauptakteur der Zwangsverheiratung war f�r 80 % der Vater und f�r 62 % die Mutter. 38 % nannten den 
erweiterten Familienkreis.

Die Mehrheit der Betroffenen befand sich zum Zeitpunkt der Beratung in einer schulischen (37 %) oder in einer 
beruflichen (21 %) Ausbildung. „Die Betroffenen, die zu Beratungsbeginn bereits zwangsverheiratet waren, gaben 
zu 68 % an, von einem Schul- oder Ausbildungsabbruch betroffen zu sein“ (S. 40). Generell ist davon auszuge-
hen, dass die Zwangsverheiratung in zahlreichen F�llen zu einem Schul- oder Ausbildungsabbruch f�hrt. Dem 
entspricht, dass bereits Zwangsverheiratete altersunabh�ngig deutlich geringer qualifiziert und h�ufiger arbeitslos 
sind. Zwangsverheiratung ist damit eindeutig ein wesentlicher Faktor der soziokulturell eigent�tig reproduzierten 
Bildungseinschr�nkung/Selbstbenachteiligung.

52 % der Zwangsverheiratung betreibenden Elternhaushalte leben von eigener Erwerbst�tigkeit, 33 % von Trans-
ferleistungen und Renten und 14 % sowohl von Transfer- und Erwerbseinahmen. 47 % sind folglich auf Transfer-
leistungen angewiesen.

Da - wie aus kritisch-wissenschaftlicher Perspektive zu erwarten - 83 Prozent der in der Untersuchung erfassten 
zwangsverheiratenden Eltern der islamischen Religionsgemeinschaft angeh�ren, war - ebenfalls erwartungsgem�� 
- die Erhebung des Merkmals „Religion“ im Beirat der Auftragsstudie „umstritten“ bzw. Gegenstand einer „kon-

1 Der Studie lag folgende Definition von Zwangsverheiratung zugrunde: „Zwangsverheiratungen liegen dann vor, wenn mindes-
tens einer der Eheleute durch die Aus�bung von Gewalt oder durch die Drohung mit einem empfindlichen �bel zum Eingehen ei-
ner formellen oder informellen (also durch eine religi�se oder soziale Zeremonie geschlossenen) Ehe gezwungen wird und mit 
seiner Weigerung kein Geh�r findet oder es nicht wagt, sich zu widersetzen.“ (S. 18).
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troversen Diskussion“2. A priori ausgeschlossen bzw. „wegzensiert“ wurde damit eine begr�ndungsanalytische 
Betrachtung der Bestimmungsgr��e „religi�s-normatives Orientierungsprofil“ als kausaler Faktor f�r Zwangsver-
heiratungen. Zugelassen wurde lediglich eine Erhebung der Religionszugeh�rigkeit zu ausschlie�lich „deskripti-
ven Zwecken“. Eine n�here Aufkl�rung der einstellungs- und handlungsleitenden Bedeutung islamischer Normen 
f�r Zwangsverheiratung war demnach explizit unerw�nscht und sollte weitestgehend ausgeklammert werden. 
„Mit der gew�hlten Methode und anhand der Datenlage konnte und sollte also nicht �berpr�ft werden“, so die Au-
toren der Studie, „ob und welche Zusammenh�nge die Religionszugeh�rigkeit/Religiosit�t mit Zwangsverheira-
tungen hat“ (S. 36). Dennoch l�st sich am Ergebnis wenig retuschieren: 83 % der in den befragten Institutionen 
bekannt gewordenen F�lle von Zwangsverheiratung fanden in einem islamisch gepr�gten Sozialmilieu statt. 9,5 % 
entfielen auf das Jesidentum, 3 % auf ein christliches und 1 % auf ein hinduistisches Herkunftsmilieu. Von 2,5 % 
wurde „keine Religionszugeh�rigkeit“ angegeben.

„In der Forschung“, so behaupten die Autoren undifferenziert, �bergeneralisierend, ohne n�here Angaben oder 
Verweise und wenn, dann nur f�r die unkritisch-auftraggebernahe „Meinungswissenschaft“ zutreffend, „besteht 
Einigkeit dar�ber, dass sich Zwangsverheiratungen nicht auf bestimmte religi�se Traditionen zur�ckf�hren lassen, 
sie kommen in unterschiedlichen sozialen, ethnischen und kulturellen Kontexten �berall auf der Welt - und auch 
in Europa - vor“ (S. 9).

Vor dem Hintergrund der von den Autoren selbst ermittelten erdrÄckenden Dominanz islamischer Akteure 
von Zwangsverheiratung kann man diese Aussage nur als Årgerliches und Äberdies vÇllig untaugliches Ab-
lenkungsmanÇver klassifizieren. Zwar ist Zwangsverheiratung zun�chst tats�chlich ein strukturelles Ph�nomen 
nicht nur islamisch gepr�gter, sondern generell vormoderner, religi�s-patriarchalisch gepr�gter Standesgesell-
schaften und Sozialmilieus. Tatsache ist aber eben auch, dass insbesondere die islamische Form einer vormodern-
patriarchalischen Lebenskultur Zwangsverheiratung impliziert und effektiv tradiert. Insofern n�mlich die vormo-
derne Konstitution der islamischen Herrschaftskultur samt der ihr innewohnenden Normativit�t im Vergleich zu 
anderen Kulturregionen durch keine gegenm�chtige Modernisierungsbewegung entscheidend aufgebrochen und 
abgeschliffen wurde, erweist sich die islamische Form des Patriarchalismus und der Zwangsverheiratung als be-
sonders z�hlebig, resistent und quantitativ bestimmend. Indem dieser Tatbestand immer wieder verwischt wird, 
laufen Studien - wie die hier behandelte - Gefahr, ihre eigenen Resultate in obendrein sehr unglaubw�rdiger Art 
und Weise zu entwerten.

2 Betrachtet man die Namen der Beiratsmitglieder sowie der Teilnehmer/innen des wissenschaftlichen Workshops zur Studie, 
dann fallen sofort Personen auf, die vor einigen Jahren Necla Kelek in der ZEIT angeprangert oder Beitr�ge zur Zementierung 
des Feindbildes Islamkritik in dem entsprechenden Buch von T. Schneiders beigesteuert hatten. So Heiner Bielefeldt, Monika 
Schr�ttle, Ursula Boos.-N�nning und Birgit Rommelspacher.


